
Dr. Waltraut Ruland, LK NRW, Abteilung Beratung
1

Landwirtschaftliche Fachberatung

Eine Maßnahme zur Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie in 

Nordrhein-Westfalen

Boden- und Düngungstag Mecklenburg-Vorpommern
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Gliederung:

1. Überblick Landwirtschaft

2. Kooperationen Landwirtschaft Wasserwirtschaft

3. Modell für Umsetzung WRRL: Beratungskonzept 

Grundwasser

4. Sachstand heute

5. Erfolgsfaktoren
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Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in 

Mecklenburg Vorpommern und Nordrhein-

Westfalen 

Nordrhein-

Westfalen: 

1,1 Mio. ha Acker

18 Mio. Einwohner

ca. 47.000 Betriebe

Mecklenburg-

Vorpommern 

1,0 Mio. ha Acker

1,8 Mio. Einwohner

ca. 5000 Betriebe
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Die Landwirtschaft in NRW

Veredlung

Ackerbau

Ruhrgebiet

Ackerbau

Grünland

Milch Ackerbau

Gartenbau

Gartenbau

Grünland

Köln-Düsseldorf

19.300 Futterbaubetriebe

11.000 Verbundbetriebe

10.000 Ackerbaubetriebe

3.500 Veredlungsbetriebe

2.800 Gartenbaubetriebe

10.700 Schweine haltende 

Betriebe mit 6,5 Mio. 

Schweinen

9.400 Milchviehhalter mit 

390.000 Kühen

46,5 % HE mit 50,35 ha

53,5 % NE mit 13,1 ha
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WSG-Flächen

Prozentuale Anteile der Wasserschutzgebiete und Wassereinzugsgebiete

an der Gesamtfläche  der Kreise im Rheinland
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1989: 12 Punkte Vereinbarung: 

Landwirtschaft-Wasserversorger mit 

Ministerium

1. Freiwillige Kooperationen Landwirtschaft ï

Wasserwirtschaft 

2. Gewässerschutzberater bei der 

Landwirtschaftskammer eingestellt, von 

Wasserversorgern bezahlt. 

3. Maßnahmenkonzepte auf das regionale Problem 

ausgerichtet

4. Nachteilsausgleich und gezielte Förderbausteine

5. Enger Dialog zwischen den Beteiligten



Aktueller Stand der Kooperationsarbeit:

Á120 freiwillige Kooperationen auf ca. 11 % der Landesfläche

ÁCa.  9000 Landwirte und Gärtner 

Á53 Spezialberater/Innen für Wasserschutz. 

ÁFinanziert durch ca. 160 Wasserversorgungsunternehmen

Kooperationen 

Landwirtschaft Wasserwirtschaft

flächendeckend

problemlösend vorbeugend

räumlich begrenzt



Arbeitsschwerpunkte in den  Kooperationen:

- Bereich Nährstoffe -

1.   Nährstoffversorgung

- Nährstoffvergleiche

- Düngebedarfsermittlung 

- Bodenuntersuchungen

2.  Wirtschaftsdünger

- Nährstoffanalysen

- Gülleverteilung

- Lagerkapazitäten

- Ausbringtechnik

- Nährstoffbörse  

3.   Nach-Ernte-Management

- Fruchtfolgegestaltung

- Zwischenfruchtanbau

- Untersaaten

- Mulchsaat

- Bodenbearbeitung

4.  Flächenmanagement

- Flächentausch

- Langjährige Stillegung

- Extensivierung 

a)  Landesprogramm

b)  Regionalprogramm

Ą Ausgleichsleistungen
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Nitratkonzentration im Rohwasser (Wasserwerk Kevelaer)

Erfolge nach einem Maßnahmekonzept



ü Alle Beteiligten befürworten das Kooperationsprinzip. Ideen werden 

ortsnah entwickelt, zeitnah und flexibel umgesetzt und genießen eine hohe 

Akzeptanz.

ü Die Arbeit in den Kooperationen Wasserwirtschaft/Landwirtschaft weist  

messbare Erfolge auf 

ü Es gibt Problembereiche, die eine Intensivierung der bisherigen Arbeit 

erforderlich machen

ü In jeder Kooperation wird gemeinsam mit allen Beteiligten die bisherige 

Arbeit kritisch reflektiert und entsprechend reagiert

ü Die Stärke des Kooperationsprinzips ist die sich über Jahre entwickelte 

Kommunikationsfähigkeit aller Beteiligten als Basis zur Problemlösung

é und die Grenzen ?

Zusammenfassende Bewertung der 

Kooperationsarbeit:

üStarke wirtschaftliche Zwänge

üExistenzfähigkeit der Betriebe
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1. Rahmenvereinbarung des Ministeriums mit Verbänden und 

Landwirtschaftskammer (Frühjahr 2008)

2. Erlass zur Umsetzung des Beratungsauftrages durch die 

Landwirtschaftskammer (14.04.2009):

Das Ministerium beauftragt die Landwirtschaftskammer NRW mit der 

Beratung zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie. 

Die Beratung bezieht sich auf Grund- und Oberflächengewässer, die sich 

in einem schlechten chemischen Zustand befinden (Nitrat, Ammonium, 

Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe).

Die Beratung zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie erfolgt nicht in 

den bereits bestehenden wasserwirtschaftlichen Kooperationen, sondern 

ergänzt sie.

Kooperationsarbeit als Modell für die 

Beratung nach WRRL 
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Monitoring Grundwasser

- Nitrat -


